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Änderung des Übertretungsstrafgesetzes (ÜStG; BGS 312.1)

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit 1. Januar 2020 können neben einfachen Übertretungen im Strassenverkehr auch geringfü

gige Verstösse gegen andere Bundesgesetze, zum Beispiel im Bereich der Schifffahrt oder des

Umwelt- und Wildtierschutzes, auf einfache Weise mit Ordnungsbussen sanktioniert werden.

Diese Neuerungen im Bundesrecht bedingen Anpassungen in der kantonalen Gesetzgebung.

Die Tatbestände und das Verfahren für Ordnungsbussen werden deshalb punktuell revidiert

und einzelne Bestimmungen, die neu im Bundesgesetz geregelt sind, aufgehoben.

Der Regierungsrat hat die Sicherheitsdirektion beauftragt, die Änderung des Übertretungsstrat

gesetzes in eine bis 21. September 2020 dauernde externe Vernehmiassung zu geben. Sie er

halten in der Beilage die Synopse mit den vorgesehenen Änderung des Übertretungsstrafge

setzes, den Bericht und Antrag des Regierungsrats sowie die Liste der Vernehmlassungsadres

satinnen und -adressaten. Die Unterlagen sind ab Mittwoch, 27. Mai 2020, auch im Internet un

ter httQs.‘/ivww.zci.ch!behoerden/rec ecunasrat/vernehnassuncien abruf bar.

Wir laden Sie ein, zur Vorlage Stellung zu nehmen, sofern Sie sich dazu äussern möchten. Ihre

schriftliche Vernehmlassung senden Sie bitte bis spätestens am Montag, 21. September

2020, an folgende Adresse:

per Email: info.sd@zg.ch

per Post: Sicherheitsdirektion des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug

Nach Abschluss der Vernehmiassung werden wir die Stellungnahmen auswerten. Wir werden

uns erlauben, soweit angezeigt im Bericht und Antrag das Ergebnis des Vernehmlassungsver

fahrens mit Bezeichnung der betreffenden Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer

zu erwähnen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitte ich Sie, in Ihrer Stellungnahme

ausdrücklich darauf hinzuweisen.
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Für Ihre Mitwirkung danke ich Ihnen bestens.

Freundliche Grüsse

Sicherheitsdirektion

fr,/zhij

Beat Villiger

Regierungsrat

Beilagen:

1. Änderung des Übertretungsstrafgesetzes (Synopse) gemäss 1. Lesung vom 19. Mai 2020

2. Bericht und Antrag des Regierungsrats gemäss 1. Lesung vom 1 9. Mai 2020

3. Liste der Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten


